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VERPACKUNG, VERSAND UND IDENTIFIZIERUNG
Jede Spedition muss gemäss den Weisungen von SOMASCHINI verpackt werden. Falls keine Weisungen vorhanden sind, muss die 
Verpackung für den Transport der Teile zweckmässig sein.
Jede Verpackungseinheit muss mit einem Label versehen sein auf welchem der Lieferant, Bestell-Nummer, Teile-Nummer mit Änderungsin-
dex. Menge und Produktionslos ersichtlich ist. Event. Verluste oder Beschädigungen der Teile, welche auf eine unsachgemässe Verpackung 
zurückzuführen sind, werden nicht von uns akzeptiert und müssen vom Lieferant getragen werden.

MENGENABWEICHUNG
Die in den Bestellungen angegebenen Mengen dürfen nur mit unserem Einverständnis überschritten werden, jedoch max. 3%

ABWEICHUNGEN UND FREIGABEN
Falls der Lieferant auf den Fertigteilen oder Teilen in der Bearbeitung Abweichungen feststellt, darf er diese nicht ohne schriftliche Freigabe
oder Erlaubnis seitens SOMSCHINI zustellen oder weiterbearbeiten.
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FESTSTELLUNG VON MÄNGEL
Der Lieferant garantiert, dass seine Lieferungen frei von Rechtsmängeln sind und stellt insbesondere SOMASCHINI und deren Abnehmer 
von allen Ansprüchen aufgrund von Rechtsmängeln frei.
Der Lieferant willigt ein, dass SOMASCHINI das Bearbeitungslos mittels statistischer Prüfung bewertet.

BEHEBUNG DER MÄNGEL
SOMASCHINI hat die Vollmacht, zu Lasten des Lieferanten, die beanstandeten Teile einzeln oder als ganzes Los zu retournieren, nachzuar-
beiten oder zu verschrotten. Dies auch wenn die Teile ganz oder teilweise bezahlt sind. Vorab wird SOMASCHINI den Lieferanten mittels 
eines Prüfberichtes über die getroffenen Entscheidungen informieren. Falls von Seite des Lieferanten innerhalb von 5 Arbeitstagen kein 
Gegenbericht eintrifft, gehen wir davon aus, dass unser Entscheid genehmigt wurde.

BEANSTANDUNGSANALYSE UND KORREKTURMASSNAHMEN
Der Lieferant verpflichtet sich in Bezug auf die Beanstandungen:
- Produktanalyse und / oder Prozessanalyse durchzuführen, um die Ursache der Mängel zu ermitteln;
- alle notwendigen Korrekturmassnahmen umsetzen, um die Mängel zu beheben;
- schriftlich, die Ergebnisse der Untersuchungen und Massnahmen mitteilen;
- die ersten konformen Speditionen ermitteln und bestätigen.

VERTRAGSABTRETUNG UND AUFLÖSUNG DER BESTELLUNG
SOMASCHINI kann bei grobem Verschulden seitens des Lieferanten auf Vertragsrücktritt und Auflösung der Bestellung bestehen und zwar 
in folgenden Fällen:
- bei grober Lieferverzögerung, welche nicht auf auswärtige Stellen zurückzuführen ist (Streiks, Brand, fehlende Rohteile, fehlende 
Transportmittel usw.);
- bei fehlender Aufbewahrung der Qualitätssicherungsdokumente.

HAFTUNG DES HERSTELLERS
Der Lieferant bestätigt, dass er Kenntnis hat bezüglich der Gesetze der Haftung des Herstellers für Schaden an Personen und Sachen, 
welche von seinem Produkt stammen könnten und der allgemeinen Sicherheit des Produktes (Dir. 85/374/CE, Dir. 99/34/CE, Dir. 2001/95/CE 
und ähnliche). Vor allem wird die Einhaltung der Vorschriften gemäss DLgs. 206/2005 garantiert (Verbrauchsgesetz). 
Zusätzlich muss die Lieferung gemäss den vorgeschriebenen Sicherheitsnormen entsprechen, um Unfälle am Arbeitsplatz und Umwelt zu 
vermeiden. Der Lieferant wird für event. Sach- oder Personenschaden, welcher durch Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Normen 
verursacht worden ist, haftbar gemacht

STREITPUNKTE
Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das Gericht in Bergamo zuständig. Für alle weiteren nicht erwähnten Angelegenheiten in den 
Einkaufsbedingungen gelten die Bestimmungen gemäss Bürgerliches Gesetzbuch. 
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